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1. Vorbemerkung zu den Belastungsvergleichen der OECD 

 

Üblicherweise veröffentlicht die OECD zweimal jährlich aktualisierte Zahlen zur Entwick-

lung der Steuer- und Abgabenbelastung in den 30 OECD-Ländern. Den beiden Veröffent-

lichungsreihen liegen unterschiedliche methodische Ansätze zugrunde. Dies führt regel-

mäßig zu Irritationen, weil Deutschland nach der einen OECD-Abgrenzung im Mittelfeld, 

nach der anderen in der Spitze der internationalen Belastungsskala rangiert. Bei näherem 

Hinsehen wird deutlich, wie es zu den unterschiedlichen Ergebnissen kommt. 

 

 

2. Unterzeichnung der deutschen Belastung durch gesamtwirtschaftliche  

OECD-Quoten 

 

In der Reihe „Revenue Statistics“ weist  die OECD gesamtwirtschaftliche Belastungsquo-

ten aus1. Im Falle Deutschlands basieren diese auf Daten aus der so genannten Finanzsta-

tistik, in der die Steuern und Sozialbeiträge nur unvollständig erfasst werden2.  Vom Steu-

eraufkommen abgezogen sind dabei das Kindergeld, die Eigenheimzulage, die Investiti-

onszulage und die Altersvorsorgezulage. Auch bei den Sozialbeiträgen fehlen wesentliche 

Komponenten. Gemäß der vollständigen Erfassung in den Volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnungen ist die Belastung mit Steuern und Sozialbeiträgen tatsächlich um fast 120 Mrd. 

Euro höher als in der Finanzstatistik.  

 

Infolge dieser unvollständigen Erfassung unterzeichnet die aus der Finanzstatistik errech-

nete Abgabenquote die tatsächliche Belastung in Deutschland erheblich. Mit 34,7 v.H. lag 

die deutsche Quote 2004 und 2005 um gut einen Prozentpunkt unter dem OECD-

Durchschnitt (20043). Werden die rund 120 Mrd. Euro an Steuern und Sozialbeiträgen mit 

einbezogen, die bei der Finanzstatistik fehlen, dann erhöht sich die deutsche Abgabenquote 

um rund 5,5 Prozentpunkte und liegt damit deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Aussa-

gefähiger als die Abgabenquote ist für die durchschnittliche Belastungsentwicklung aller-

                                                 
1  So zuletzt im Oktober 2006. Siehe dazu Organisation for Economic Co-Operation and Develop-

ment (OECD), Revenue Statistics 2006. 
2  Dazu (mit weiteren Nachweisen) ausführlich Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Die 

Entwicklung der Steuer- und Abgabenbelastung, Heft 100 der Schriftenreihe, März 2006, S. 20 ff. 
3  Für 2004 wird der OECD-Durchschnitt bei der Abgabenquote mit 35,9 v.H. angegeben, für 2005 ist 

der betreffende Wert wegen der noch unvollständigen Vergleichsbasis nicht ausgewiesen.  
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dings die volkswirtschaftliche Einkommensbelastungsquote. Bei ihr werden die Steuern 

und die Sozialbeiträge nicht zum Bruttoinlandsprodukt ins Verhältnis gesetzt, sondern zum 

Volkseinkommen, aus dem die Abgaben tatsächlich zu entrichten sind. Die volkswirt-

schaftliche Einkommensbelastungsquote liegt in Deutschland derzeit bei 52 Prozent4, das 

heißt, mehr als die Hälfte der von den Bürgern und Betrieben erwirtschafteten Einkommen 

nimmt sich der Staat über Steuern und Zwangsbeiträge. 

 

 

3. OECD-Vergleich von Arbeitnehmer-Haushalten mit direkten Einkommensabzü-

gen 

 

In der Veröffentlichungsreihe „Taxing Wages“ weist die OECD für acht typische Arbeit-

nehmerhaushalte aus5, wie hoch deren Belastung mit direkten Steuerabzügen und mit 

Zwangsbeiträgen zur Sozialversicherung in den 30 OECD-Ländern ist6. Diese Ergebnisse 

sind besonders anschaulich, weil sie auf Haushaltsebene praxisnah die direkten staatlichen 

Einkommensabzüge erfassen und diese Belastung damit international vergleichbar ma-

chen. 

Seit 1997 hat die OECD ihre Konzeption dahingehend erweitert, dass sie seither die Belas-

tung mit Arbeitgeber-Beiträgen zur Sozialversicherung in die Betrachtung einbezieht, weil 

nur so ein vollständiges Bild von der Gesamtbelastung mit direkten Abzügen erreicht wird.  

 

 

3.1 Neuabgrenzung von „Durchschnittsverdienern“ 

 

Hinsichtlich der Lohnhöhe ging die OECD bisher vom Lohnniveau durchschnittlicher Pro-

duktions-Arbeiter (Vollbeschäftigte) in den jeweiligen Ländern aus, die in eine einheitliche 

Vergleichswährung (US-Dollar) umgerechnet werden. Um der im Laufe der Jahre stattge-

                                                 
4  Dazu Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Rundschreiben 1/2007. Der genannte Wert 

von 52 v.H. bezieht sich auf das Jahr 2006. 
5  Folgende 8 Haushaltstypen werden von der OECD untersucht: 3 Single-Haushalte ohne Kinder mit 

67%, 100% und 167% des Durchschnittslohnes; ein Single-Haushalt mit 2 Kindern (Alleinerzieher) 
und 67% des Durchschnittslohnes; ein Alleinverdiener-Ehepaar mit 2 Kindern und mit 100% des 
Durchschnittslohnes; drei Doppelverdiener-Ehepaare, von denen der Hauptverdiener jeweils 100%, 
der Zweitverdiener 33% (einmal mit 2 Kindern, einmal ohne Kinder) beziehungsweise 67% des 
Durchschnittslohnes (2 Kinder) verdient. 

6  Jüngste Veröffentlichung dieser Reihe: Organisation for Economic Co-Operation and Development 
(OECD), Taxing Wages 2005-2006 (März 2007). 
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fundenen Entwicklung in den Beschäftigungsstrukturen zu entsprechen, hat die OECD mit 

der Ausgabe 2006 den Durchschnittsverdiener neu abgegrenzt7. Zugrunde gelegt wird 

nunmehr der durchschnittliche Jahresbruttolohn von erwachsenen, vollzeitbeschäftigten 

Arbeitnehmern (männlich und weiblich) über alle Wirtschaftssektoren (mit Ausnahme der 

Bereiche Landwirtschaft, Fischerei und öffentlicher Sektor). Durch diese Neuabgrenzung 

kommt es in den 30 OECD-Ländern zu Verschiebungen bei den Durchschnittslöhnen. Im 

Vergleich zur bisherigen Abgrenzung erhöhen sie sich in 22 Ländern, in 8 Ländern ver-

mindern sie sich. Im Falle Deutschlands hat die Neuabgrenzung eine Erhöhung des Durch-

schnittslohns um 20,4 v.H. zur Folge (für das Basisjahr 2004). Für 2006 wird nunmehr von 

einem deutschen Durchschnittslohn von 42.003 Euro im Jahr ausgegangen8. 

 

 

3.2 Durchschnittsbelastung – der „Keil“ 

 

Auch nach den methodischen Korrekturen bei den Löhnen fallen die Ergebnisse des Belas-

tungsvergleichs für Deutschland ähnlich ungünstig aus wie in den OECD-Studien der Vor-

jahre. Bei der Durchschnittsbelastung (= direkte Steuerabzüge und Sozialbeiträge im Ver-

hältnis zum Bruttolohnaufwand) liegt der durchschnittlich verdienende deutsche Single 

2006 mit 52,5 v.H. auf dem zweiten Rang unter den 30 Vergleichsländern9. Nur in Belgien 

ist die Belastung noch höher. Der Abstand zum OECD-Mittelwert von 37,5 v.H. ist mit 

zwei Fünfteln nach wie vor erheblich. Insoweit relativiert sich auch die unter Bezugnahme 

auf die OECD-Ergebnisse getroffene Feststellung des Bundesministeriums der Finanzen, 

wonach die Entlastung in Deutschland von 2000 bis 2005 bei diesem Haushaltstyp mit 2,8 

Prozentpunkten vergleichsweise „signifikant“ war10. Für die Einordnung dieser Entlastung 

ist zudem der längerfristige Vergleich hilfreich: Von 1979 bis 2000 kam es für den durch-

schnittlich verdienenden deutschen Single zu einer Zusatzbelastung um 12 Prozentpunkte, 

während die Belastung im OECD-Mittel in diesem Zeitraum nur unwesentlich (um 0,8 

Prozentpunkte) zunahm. Auch Doppelverdiener-Ehepaare mit zwei Kindern (100% und 

                                                 
7  Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Taxing Wages 2004-2005 

(April 2006), S. 12. 
8  Dieselbe (Fn 6), S. 210. 
9  Siehe dazu Schaubild 1. 
10  Siehe dazu Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen, Mai 2006, S. 73.  
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33% vom Durchschnittslohn)11 sind in Deutschland mit 41,5 v.H. weit höher belastet als 

im OECD-Durchschnitt (29,8 v.H.) 12.  In nur drei OECD-Ländern ist die Belastung 

solcher Familien noch höher. 

 

Bei den übrigen sechs von der OECD untersuchten Haushaltstypen13, auf die hier nicht 

näher eingegangen wird, rangiert Deutschland mit der Durchschnittsbelastungsquote 2006 

auf den Plätzen zwei, zwei, drei, vier, sieben sowie elf und damit ebenfalls meist weit oben 

in der internationalen Belastungsskala. Gegenüber den Belastungsquoten, die für 2005 

ermittelt worden sind14, kam es 2006 für sieben Haushaltstypen zu Belastungsverschärfun-

gen um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte, für einen Haushaltstyp blieb die Belastung unverändert. 

 

 

Gravierende Hemmnisse für Wachstum und Beschäftigung 

 

In der Finanzwissenschaft wird die hier beschriebene Durchschnittsbelastung oft als „Keil“ 

bezeichnet. Diesen Keil treibt der Fiskus in Form direkter Lohnabzüge zwischen den Brut-

tolohnaufwand der Arbeitgeber und den Nettolohn, der bei den Arbeitnehmern ankommt. 

Die OECD sieht in diesem Steuer- und Abgabenkeil „eines der größten Hindernisse, das 

der Arbeitsplatzbeschaffung und der Bereitschaft der Menschen, wieder eine Arbeit aufzu-

nehmen“15 entgegensteht. Da dieser Keil in Deutschland besonders breit ist, sind die da-

durch bedingten Hemmnisse für Wachstum und Beschäftigung im internationalen Ver-

gleich extrem ausgeprägt. Die Auswirkungen in der Praxis zeigen sich in verschiedener 

Hinsicht.  
 

                                                 
11  Oftmals werden bei Belastungsvergleichen - neben dem durchschnittlich verdienenden Single - 

Alleinverdiener-Ehepaare mit Durchschnittslohn und mit zwei Kindern herangezogen, weil darin 
ein besonders repräsentativer Haushaltstyp gesehen wird. Aufgrund der seit Jahren rückläufigen 
Geburtenzahl und der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Ehefrauen ist dies aber immer weniger 
der Fall (dazu ausführlicher Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler (Fn 2), S. 68 f.). Vor 
dem Hintergrund dieser Entwicklung hat auch das Bundesfinanzministerium in seiner Auswertung 
der  
OECD-Studie (siehe Fn 7) nun neben dem durchschnittlich verdienenden Single den Doppelverdie-
ner-Haushalt mit zwei Kindern und mit 100% beziehungsweise 33% des Durchschnittlohns einer 
näheren Betrachtung unterzogen. 

12  Siehe dazu Schaubild 2. 
13  Siehe dazu Fn 5. 
14  Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (Fn 6), S. 65. 
15  Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Pressemitteilung vom 

17.3.2004. 
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So trägt der übermäßige fiskalische Zugriff auf die Löhne einerseits maßgeblich zu den 

hohen deutschen Arbeitskosten bei, beschneidet zugleich aber die verfügbaren Nettolöhne 

der Arbeitnehmer und damit deren Konsummöglichkeiten. Im Jahr 2006 hatte Deutschland 

(für durchschnittlich verdienende Singles) die dritthöchsten Bruttoarbeitskosten innerhalb 

der 30 OECD-Länder16. Wegen des rigorosen staatlichen Zugriffs rangierte der deutsche 

Single beim Vergleich der Nettolöhne gleichwohl nur auf Rang elf. Aufschlussreich ist der 

direkte Vergleich mit Großbritannien, wo die OECD für 2006 die höchsten Arbeitskosten 

ermittelt hat. Deutsche Arbeitgeber wendeten im vergangenen Jahr rund 2 v.H. und damit 

nur unwesentlich weniger für die Entlohnung von Durchschnittsverdienern auf als britische 

Arbeitgeber. Die Nettolöhne der britischen Arbeitnehmer waren hingegen – wegen der 

geringeren direkten Lohnabzüge – um 42 v.H. höher als die der deutschen Arbeitnehmer.  

 

 

Krass fällt auch der Vergleich mit dem Niedrigsteuer- beziehungsweise –abgabenland Ir-

land aus, wo die Durchschnittsbelastung nur 23,1 v.H. ausmacht, mithin weit weniger als 

halb so hoch ist wie in Deutschland. In Irland belaufen sich die Arbeitgeber-

Aufwendungen für den ledigen Durchschnittsverdiener (Bruttolohnaufwand) auf 33.589 

Euro. Das ist ein Drittel (17.025 Euro) weniger als in Deutschland. Der irische Arbeitneh-

mer erhält dennoch netto 7 v.H. (1.763 Euro) mehr ausgezahlt als sein deutscher Mitbe-

werber im globalen Wettbewerb um einen Arbeitsplatz. Der „Keil“ zwischen brutto und 

netto macht in Irland also 18.788 Euro weniger aus als in Deutschland. 

 

 

Bruttolohnaufwand und staatliche Abzüge bei Durchschnittsverdienern 2006 (Single) 

 Deutschland Irland 

Bruttolohnaufwand 50.614 Euro 33.589 Euro 

Direkte Lohnabzüge 26.550 Euro  7.762 Euro 

Nettolohn 24.064 Euro 25.827 Euro 

 

 

 

                                                 
16  Siehe dazu die Übersicht in Anlage 1. 
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3.3 Grenzbelastung 

 

Die deutsche Grenzbelastung bleibt im internationalen Vergleich ebenfalls extrem hoch. 

So rangiert der ledige Durchschnittsverdiener 2006 in Deutschland mit einer Grenzbelas-

tungsquote von 65,9 v.H. auf dem dritten Platz unter den 30 verglichenen Ländern17. Nur 

34 Cent von jedem zusätzlich verdienten Euro landen auf dem Konto des deutschen Sin-

gles, 66 Cent nimmt sich der Fiskus. Lediglich in Ungarn und in Belgien ist der staatliche 

Zugriff auf Lohnzuwächse noch schärfer. Demgegenüber beläuft sich die Grenzbelastung 

in Japan auf 33,2 v.H., in den USA auf 34 v.H. und in Großbritannien auf 40,6 v.H.  Der 

internationale Mittelwert von rund 46,8 v.H. wird mit der Grenzbelastung des 

durchschnittlich verdienenden deutschen Single-Haushalts um zwei Fünftel übertroffen.  

 

Für das Doppelverdiener-Ehepaar mit zwei Kindern (100% und 33% vom Durchschnitts-

lohn) ermittelte die OECD in Deutschland für 2006 eine Grenzbelastung von 60,1 v.H.18 . 

Nur in drei der insgesamt 30 Länder ist die betreffende Belastungsquote vergleichbarer 

Haushalte noch höher. Der Mittelwert aller Vergleichsländer beläuft sich für diesen Haus-

haltstyp auf 46,1 v.H., womit dieser Mittelwert von der deutschen Belastungsquote um fast 

ein Drittel übertroffen wird.  

 

Bei den übrigen sechs Haushaltstypen, auf die hier nicht näher eingegangen wird, rangiert 

Deutschland bei der Grenzbelastung in einem Fall auf Rang drei, in drei Fällen auf Rang 

vier und jeweils einmal auf Rang sechs und Rang sieben. Lediglich ein Haushaltstyp liegt 

mit Rang 19 im Mittelfeld des OECD-Vergleichs. 

 

 

 

 

 

                                                 
17  Siehe dazu Schaubild 3. 
18  Siehe dazu Schaubild 4. 
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4. Ergänzung des OECD-Vergleichs: Belastung von Arbeitnehmer-Haushalten mit 

Umsatzsteuer 

 

In den vorangegangenen Ausführungen wurden die direkten Abzüge betrachtet, die Ar-

beitnehmer-Haushalten bei der Einkommensentstehung in Form von Lohnsteuer und 

Zwangsbeiträgen zur Sozialversicherung auferlegt werden. Zu dieser direkten Belastung 

der Einkommensentstehung kommen weitere Steuerbelastungen bei Verwendung der (Net-

to)-Einkommen19. Von besonderer Bedeutung ist dabei die allgemeine Verbrauchsbesteue-

rung in Form der Umsatzsteuer20. Da der Umsatzsteuer(normal)satz in Deutschland bis 

2006 im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich war21, könnte vermutet werden, 

dass sich die sehr ungünstige Belastungsposition deutscher Arbeitnehmerhaushalte bei den 

direkten Lohnabzügen relativiert, wenn die allgemeine Verbrauchsbesteuerung mit in die 

Betrachtung einbezogen wird. Daher wird nachfolgend die Belastung mit Umsatzsteuer 

näher untersucht. 

 

 

4.1 Grundzüge der Umsatzsteuer in Deutschland 

 

Eine allgemeine Verbrauchsbesteuerung ist international üblich. Bei der konkreten Ausge-

staltung gibt es Gemeinsamkeiten, im Detail aber auch abweichende Einzelregelungen. 

Dies gilt für die Höhe der Steuersätze ebenso wie für die Abgrenzung der Güter und 

Dienstleistungen, auf die die verschiedenen Sätze anzuwenden sind. In Deutschland ist die 

Umsatzsteuer in ihrer Ausgestaltung als Mehrwertsteuer im Jahr 1968 eingeführt worden. 

Das deutsche Umsatzsteuergesetz kennt einen allgemeinen Steuersatz, einen ermäßigten 

Steuersatz und eine Reihe so genannter Steuerbefreiungen. Der allgemeine Umsatzsteuer-

satz betrug bis einschließlich 2006  16 v.H., seit dem 1.1.2007 ist er um fast ein Fünftel auf 

                                                 
19  Zur Belastung der Einkommensverwendung ausführlich Karl-Bräuer-Institut  des Bundes der Steu-

erzahler, Die Entwicklung der Steuer- und Abgabenbelastung (Fn 2), S. 51 ff. 
20  Die Begriffe „Umsatzsteuer“ beziehungsweise „Mehrwertsteuer“ meinen dasselbe und werden syn-

onym verwendet. Dies geschieht bereits im offiziellen Sprachgebrauch. So ist diese Steuer in 
Deutschland im „Umsatzsteuergesetz“ geregelt, wohingegen die Europäische Kommission regelmä-
ßig Dokumente zur „Mehrwertsteuer“ veröffentlicht (zuletzt Die Mehrwertsteuersätze in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, Dokument 2108/2007, vom 16.1.2007). Auch im Ge-
schäftsleben setzt sich das Nebeneinander der Begriffe fort, beispielsweise in der betrieblichen 
Rechnungstellung. Diese hat grundsätzlich strenge formale Vorgaben beim Ausweis der Steuer zu 
beachten, verwendet jedoch teilweise den Begriff „Mehrwertsteuer“, teilweise „Umsatzsteuer“. 

21  Siehe dazu Anlage 3. 
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nunmehr 19 v.H. angehoben worden22. Der ermäßigte Steuersatz, der vor allem auf Le-

bensmittel angewendet wird23, ist seit 1983 auf 7 v.H. festgesetzt. Bei den so genannten 

Steuerbefreiungen ist die Wohnungsvermietung vom Volumen her von besonderer Bedeu-

tung. Zu beachten ist hinsichtlich dieser Steuerbefreiungen allerdings, dass diese insoweit 

„unecht“ sind, als sie für den leistenden Unternehmer mit einer Versagung des Vorsteuer-

abzugs verbunden sind und es daher zu einer Umsatzsteuerbelastung aus Vorstufen 

kommt. So ist beispielsweise für den Bau eines Mietshauses an den Bauunternehmer Um-

satzsteuer zu zahlen, für die der Bauherr und spätere Vermieter keinen Vorsteuerabzug 

geltend machen kann, die er aber gleichwohl bei der Kalkulation der formal umsatzsteuer-

freien Wohnungsmieten einkalkulieren muss. Insoweit enthalten auch die an sich steuer-

freien Wohnungsmieten eine „Vorbelastung“ aus der Umsatzbesteuerung, die im Einzelfall 

allerdings schwer zu quantifizieren ist. Für die übrigen so genannten umsatzsteuerfreien 

Leistungen gilt dies entsprechend. „Echt“ und vollständig wäre die Umsatzsteuerbefreiung 

nur dann, wenn sie auf der letzten Leistungsstufe den Vorsteuerabzug zulassen würde, so 

dass sämtliche Vorstufenbelastungen vermieden würden. In anderen Ländern wird dies 

teilweise durch die Festsetzung eines so genannten Nullsatzes bei der Umsatzsteuer er-

reicht, weil in diesen Fällen die Leistung der letzten Stufe mit dem Satz null belastet wird, 

gleichwohl der Vorsteuerabzug auf der letzten Stufe zulässig ist24. 

 

Das gesamte Umsatzsteueraufkommen in Deutschland resultierte 2006 zu rund 91 v.H. aus 

der Besteuerung mit dem Normalsatz, zu rund 9 v.H. aus der Besteuerung mit dem ermä-

ßigten Satz25. Im Jahr 2007 dürfte der aus dem Normalsatz resultierende Anteil des Auf-

kommen auf 92 v.H. ansteigen, der aus dem ermäßigten Satz entsprechend auf 8 v.H. sin-

ken. Daraus wird ersichtlich, dass die Umsatzbesteuerung mit dem Normalsatz hinsichtlich 

der Verbraucherbelastung von überragender Bedeutung ist. 

 

 

 

                                                 
22  Zur Entwicklung der Umsatzsteuersätze in Deutschland siehe Anlage 2. 
23  Daneben wird der ermäßigte Steuersatz auf eine Reihe weiterer Güter und Dienstleistungen ange-

wandt, wie zum Beispiel den Personennahverkehr, den Umsatz von Büchern, Zeitungen und von 
bestimmten Kunstgegenständen. Zum gesamten Katalog der mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
belasteten Güter und Dienstleitungen siehe § 12, Absatz 2 Umsatzsteuergesetz. 

24  Siehe dazu unten S. 13. 
25  Siehe dazu Bundesministerium der Finanzen, Datensammlung zur Steuerpolitik, Ausgabe 2006, S. 

43. 
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4.2 Internationaler Vergleich der Umsatzbesteuerung 

 

In der öffentlichen Diskussion spielen beim internationalen Vergleich der Umsatzbesteue-

rung die Unterschiede bei den Normalsätzen eine zentrale Rolle. Die Bandbreite bei den 

Normalsätzen ist erheblich26. Während für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemein-

schaft eine Bandbreite von 15 v.H. bis 25 v.H. anzutreffen ist, gelten für andere Länder 

teilweise deutlich niedrigere Sätze. So lag der Normalsatz in Japan 2006 beispielsweise bei 

5 v.H., in der Schweiz bei 7,6 v.H. und in Australien und Südkorea bei 10 v.H.. Der durch-

schnittliche Normalsatz in allen 30 OECD-Ländern belief sich 2006 auf 17,8 v.H.. Damit 

lag Deutschland mit dem Satz von 16 v.H. bis 2006 unter dem OECD-Durchschnitt, ab 

2007 mit 19 v.H. indessen darüber.  

 

Neben dem Normalsatz gibt es in den meisten Ländern „ermäßigte“ Sätze, teilweise „stark 

ermäßigte“ Sätze, „Zwischensätze“ und „Nullsätze“. Für die Mitgliedsländer der Europäi-

schen Gemeinschaft gibt es einen Katalog der abweichend vom Normalsatz mit den genan-

ten anderen Sätzen belasteten Gegenstände und Dienstleistungen27. Die diesbezüglichen 

Unterschiede in der Belastung sind erheblich. So werden beispielsweise Arzneimittel teil-

weise mit dem Normalsatz besteuert (wie in Deutschland), teilweise mit 0 (= Steuerbefrei-

ung mit Vorsteuerabzugsrecht), so in Irland, Schweden und Großbritannien. Die Anwen-

dung von Zwischensätzen erfolgt in vielen Ländern für Gegenstände und Dienstleistungen, 

für die in Deutschland der Normalsatz gilt. Insoweit kommt es in diesen Ländern – trotz 

des teilweise höheren Normalsatzes – zu einer niedrigeren Umsatzsteuerbelastung, als dies 

in Deutschland der Fall ist. Zudem werden in einigen Ländern bei bestimmten Gegenstän-

den und Dienstleistungen „stark ermäßigte“ Sätze angewendet, die generell unter dem er-

mäßigten deutschen Satz von 7 v.H. liegen. So etwa werden Nahrungsmittel in Luxemburg 

mit 3 v.H., in Italien und Spanien mit 4 v.H. und in Irland mit 4,4 v.H. belastet. Darüber 

hinaus gibt es Sonderregelungen (ermäßigte Steuersätze) für arbeitsintensive Dienstleis-

                                                 
26  Zu den nachfolgenden Ausführungen siehe Anlage 3. 
27  Geregelt ist dieser Katalog in Anhang III der Mehrwertsteuer-Richtlinie 2006/112/EG (siehe dazu 

Europäische Kommission (Fn 20), S. 4 ff.). Im einzelnen gehören dazu: Nahrungsmittel, die Liefe-
rung von Wasser, medizinische Geräte für Behinderte, Kindersitze für Kraftfahrzeuge, Personenbe-
förderung, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Eintritt in kulturelle Veranstaltungen, Eintritt in Ver-
gnügungsparks, Pay-TV/Kabel-TV, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Leistungen von Schriftstel-
lern und Komponisten, Sozialer Wohnungsbau, landwirtschaftliche Güter, Hotelbeherbergung, Ein-
tritt zu Sportveranstaltungen, Überlassung von Sportanlagen, Sozialdienstleistungen, Leistungen 
von Bestattungsunternehmen, medizinische und zahnärztliche Leistungen, Abfuhr von Haushalts-
müll und Straßenreinigung. 
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tungen, so in Frankreich für Reparaturen von Privatwohnungen sowie für Reinigungsarbei-

ten und häusliche Pflegedienste. In Luxemburg, den Niederlanden und in Spanien werden 

Frisörleistungen ermäßigt besteuert.  

 

Als Fazit kann festgestellt werden, dass bis einschließlich 2006  „der Regelsteuersatz in 

Deutschland mit 16 v.H. im europäischen Vergleich eher niedrig, zugleich der Katalog der 

ermäßigten und steuerbefreiten Umsätze eher restriktiv abgegrenzt ist“28. Seit dem 

1.1.2007 ist nunmehr auch der Normalsteuersatz der Umsatzsteuer in Deutschland mit 19 

v.H. im internationalen Vergleich nicht mehr niedrig, sondern um rund einen Prozentpunkt 

höher als der OECD-Mittelwert. In Anbetracht der zudem restriktiv abgegrenzten Ermäßi-

gungen und Befreiungen29 ist die Umsatzsteuerbelastung insgesamt in Deutschland nun-

mehr in zweifacher Hinsicht überdurchschnittlich hoch. 

 

 

4.3 Die Belastung von Arbeitnehmer-Haushalten mit direkten Einkommensabzügen und 

mit Umsatzsteuer 

 

Der oben dargelegte OECD-Vergleich der Belastung mit direkten Einkommensabzügen 

soll für zwei repräsentative Haushaltstypen nachfolgend um die allgemeine 

Verbrauchsteuerbelastung ergänzt werden. Dazu wird diesen Haushalten die Steuerlast 

zugerechnet, die sich aus der Besteuerung des Konsums mit dem Normalsatz der Umsatz-

steuer ergibt. Diese Betrachtung bleibt insoweit unvollständig, als es zu weiteren Belas-

tungen von Konsumausgaben kommt, die aus deren Besteuerung mit ermäßigten Umsatz-

steuersätzen sowie aus der Erhebung spezieller Verbrauchsteuern resultieren. Solche zu-

sätzlichen Verbrauchsteuerbelastungen hängen weit stärker vom individuellen 

Verbrauchsverhalten im Einzelfall ab, als dies bei der Regelbesteuerung des Konsums mit 

dem Normalsteuersatz der Fall ist. Eine Typisierung für diese Komponenten der indirekten 

Steuerbelastung wäre daher besonders problematisch und als Durchschnittsbetrachtung 

wenig aussagefähig30. Nicht eingerechnet werden ferner Belastungen aus unechten Um-

                                                 
28  Stefan Bach, Mehrwertsteuerbelastung der privaten Haushalte, Data Documentation 10 des Deut-

schen Instituts für Wirtschaftsforschung, 2005, S. 11. 
29  Siehe dazu oben. 
30  Zu Problemen der Typisierung bei Steuern auf die Einkommensverwendung ausführlicher Karl-

Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Die Entwicklung der Steuer- und Abgabenbelastung 
(Fn 2), S. 97 ff.. Dort wird anhand eines „konstruierten“ Konsumverhaltens für zwei Haushaltstypen 
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satzsteuerbefreiungen, weil dies aufgrund unzureichender empirischer Erkenntnisse kaum 

zutreffend möglich erscheint. 

 

Trotz dieser Unvollständigkeiten wird mit dem gewählten Ansatz die vom Volumen her 

wichtigste Komponente der Steuerbelastung, die auf die Einkommensverwendung entfällt, 

mit erfasst und der internationale Vergleich auf der Ebene von Modellhaushalten damit 

maßgeblich ergänzt. 

 

 

Ergebnisse des ergänzten Belastungsvergleichs 

 

Die in der Anlage im Detail dargelegte Modellrechnung unter Einbeziehung der Umsatz-

steuer wird für den durchschnittlich verdienenden Single und für den Doppelverdiener-

Haushalt mit zwei Kindern vorgenommen. Um von vergleichbaren Modellannahmen aus-

zugehen, werden dabei die durchschnittlichen Verbrauchsstrukturen zugrunde gelegt, wie 

sie für deutsche Arbeitnehmerhaushalte mit der jüngsten Einkommens- und Verbrauchs-

stichprobe ermittelt worden sind31. Für 2006 ergibt sich demnach, dass beim deutschen 

Single-Haushalt zur Belastung mit direkten Abzügen in Form der Lohnsteuer und der So-

zialversicherungsbeiträge weitere Lasten von 1.560 Euro durch die Umsatzsteuer (zum 

Normalsatz) hinzukommen. Beim Doppelverdiener-Haushalt beläuft sich die entsprechen-

de Umsatzsteuerbelastung auf 2.561 Euro. Damit hat sich der deutsche Fiskus im vergan-

genen Jahr jeweils 6,5 v.H. vom Nettoeinkommen der betrachteten Haushalte über die 

Umsatzsteuer mit dem Normalsatz genommen32. 

 

Setzt man die um die Umsatzsteuer ergänzte Gesamtbelastung ins Verhältnis zu den Brut-

tolohnaufwendungen, so erhöht diese sich beim Single um drei Prozentpunkte auf 55,5 

v.H.33. Nimmt man die entsprechende Ergänzung auch für die übrigen OECD-Länder vor, 

steigt die Gesamtbelastung für den Single im OECD-Mittel auf 41,8 v.H. Auch bei Einbe-

ziehung der Umsatzsteuer bleibt die Belastung des deutschen Single-Haushalts demnach 

weit  überdurchschnittlich  hoch.  Die internationale  Belastungsreihenfolge  ändert sich für 

                                                                                                                                                    
auch dargelegt, welch breite Spanne bei der Belastung mit indirekten Steuern in Deutschland  realis-
tisch erscheint.  

31  Siehe dazu Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2006, S. 553 ff. 
32  Siehe dazu Schaubild 5. 
33  Siehe dazu Schaubild  6. 
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ihn dadurch nicht. Selbst bei Einbeziehung der Umsatzsteuer hatte er 2006 die zweithöchs-

te Belastung unter den 30 OECD-Ländern zu tragen. 

 

Für den deutschen Doppelverdiener-Haushalt mit zwei Kindern fällt das Ergebnis nur un-

wesentlich günstiger aus. Seine Gesamtbelastung erhöht sich bei Einbeziehung der Um-

satzsteuer auf insgesamt 45,3 v.H. seiner Bruttoentlohnung34. Damit liegt seine Gesamtbe-

lastung ebenfalls weit über dem OECD-Durchschnitt von 34,7 v.H.. Im Belastungsranking 

verbessert er sich lediglich um einen Platz, hat somit also die fünfthöchste Belastung in-

nerhalb der OECD zu tragen. 

 

Wird die für 2006 angestellte Vergleichsrechnung um den ab 2007 in Deutschland gültigen 

Umsatzsteuersatz von 19 v.H. modifiziert, so erhöht sich die Belastung der Nettoeinkom-

men bei den betrachteten Haushalten von 6,5 v.H. auf 7,5 v.H.. Die absolute Belastung des 

deutschen Singles steigt damit weiter um 256 Euro und seine Gesamtbelastungsquote auf 

56 v.H.. Der Abstand zum belgischen Single, der mit 59 v.H. die höchste Belastung hat, 

vermindert sich so um einen halben Prozentpunkt auf dann noch drei Prozentpunkte. Der 

Abstand zum OECD-Mittel beläuft sich somit auf 14,2 Prozentpunkte beziehungsweise auf 

mehr als ein Drittel. Für den Doppelverdiener-Haushalt hat die entsprechende Modifikati-

on der Vergleichsrechnung zur Folge, dass seine Belastung bei dem 19-prozentigen Um-

satzsteuersatz um 304 Euro auf 45,9 v.H. zunimmt, womit er sich im OECD-Vergleich 

wieder auf die vierthöchste Position verschlechtert. Seine Belastung übertrifft den OECD-

Durchschnitt dann  um 11,2 Prozentpunkte und damit ebenfalls um fast ein Drittel. 

 

 

                                                 
34  Siehe dazu Schaubild 7.  
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5. Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

 

Im OECD-Vergleich werden deutsche Arbeitnehmer in den meisten Fällen weit über-

durchschnittlich mit direkten Einkommensabzügen belastet. Dies gilt für die Durch-

schnittsbelastung ebenso wie für die Grenzbelastung. Die moderaten Entlastungen, zu de-

nen es zwischen 2000 und 2005 gekommen ist, haben daran wenig geändert. Seit 2006 

steigt die Belastung der deutschen Haushalte auf breiter Front bereits wieder an. Der in 

Deutschland besonders breite „Keil“, den der Fiskus in Form von Lohnsteuer und Sozial-

versicherungsbeiträgen zwischen Arbeitskosten und Nettolöhne treibt, ist ein maßgebliches 

Hemmnis für das Wachstum und die Beschäftigung und eine schwere Bürde für die inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit. Im langfristigen Vergleich hat sich die Position Deutsch-

lands deutlich verschlechtert.  

 

Trotz des (bis 2006) mit 16 Prozent vergleichsweise niedrigen Umsatzsteuer(normal)satzes 

relativiert sich der internationale Belastungsvergleich bei Einbeziehung der Umsatzsteuer 

aus deutscher Sicht nur unwesentlich. Deutsche Haushalte waren 2006 auch bei zusam-

menfassender Betrachtung von direkten Lohnabzügen und Umsatzsteuer weit höher be-

lastet, als dies im OECD-Mittel der Fall war. Der deutsche Single mit Durchschnittslohn 

hatte die zweithöchste Gesamtbelastung innerhalb der 30 Vergleichsländer zu tragen. Der 

Doppelverdiener-Haushalt mit zwei Kindern rangiert auf Rang fünf und damit ebenfalls 

weit oben in der Belastungsskala. Nach der massiven Anhebung der Umsatzsteuer auf 19 

Prozent zum 1.1.2007 hat sich die deutsche Belastungssituation im OECD-Vergleich noch 

weiter verschlechtert. Von 2007 an ist für deutsche Haushalte nicht nur die Belastung mit 

direkten Lohnabzügen besonders hoch. Auch der 19-prozentige Umsatzsteuersatz ist nun-

mehr um über einen Prozentpunkt beziehungsweise um fast 7 v.H. höher als im OECD-

Durchschnitt. Hinzu kommt, dass Umsatzsteuerbefreiungen und –ermäßigungen in vielen 

Ländern großzügiger geregelt sind als in Deutschland, womit sich die deutsche Belas-

tungsposition insoweit noch ungünstiger darstellt. 

 

Zusammenfassend ergibt sich als Befund, dass die Steuer- und Abgabenbelastung deut-

scher Arbeitnehmer-Haushalte insgesamt weit überhöht ist. Entlastungen sind daher - ne-

ben der Entlastung bei der Unternehmensbesteuerung – auch hier dringend geboten. Auf-

grund dieser Ausgangslage ergeben sich folgende Anforderungen für die künftige Steuer- 

und Abgabenpolitik: 
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• Die Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge muss mittels grundlegender Struktur-

reformen in Grenzen gehalten werden. Für die Belastungssituation von Bürgern und 

Unternehmen wird letztlich nichts gewonnen, wenn Beitragssätze in der Sozialversi-

cherung gesenkt, zugleich aber Steuern an anderer Stelle in gleichem Maße oder – wie 

gerade geschehen - sogar noch stärker erhöht werden. Auf diese Weise werden Lasten 

durch Umschichtungen lediglich verschoben und die Gesamtbelastung unter dem 

Strich sogar noch weiter verschärft. Außerdem werden die Kosten- und Finanzlage der 

Sozialversicherung geschönt und unerlässliche Reformmaßnahmen gehemmt35. Daher 

war die Begrenzung der Rentenversicherungsbeiträge über erhöhte Energiesteuern e-

benso verfehlt, wie dies bei der Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 

Anfang 2007 der Fall war, die über eine erhöhte Mehrwertsteuer mitfinanziert wird. 

• Bei der Einkommensbesteuerung von Privathaushalten sind weitere Entlastungen er-

forderlich. Diese Entlastungen sind so zu konzipieren, dass davon insbesondere Steu-

erpflichtige mit mittleren und gehobenen Einkommen profitieren, weil sie die Verlierer 

der bisherigen Reformen sind36.  

• Wegen der generell sehr hohen Grenzbelastung sollten die Grenzsteuersätze über den 

gesamten Tarif bis zum Spitzensteuersatz durchgängig abgesenkt werden. Der vom 

Bund der Steuerzahler vorgeschlagene linear-progressive Einkommensteuertarif mit 

einem Eingangssatz von 15 Prozent und einem Spitzensatz von 35 Prozent entspricht 

diesen Anforderungen37.  

• Zur Vermeidung heimlicher Steuererhöhungen sollten die Tarifeckwerte zudem grund-

sätzlich an die durchschnittliche Lohn- beziehungsweise Einkommensentwicklung ge-

koppelt, der Tarif also „auf Räder“ gestellt werden38. 

• Bei der Unternehmensbesteuerung ist eine Reform notwendig, die nicht nur die hohe 

tarifliche Belastung reduziert, sondern zudem zu einer nachhaltigen Nettoentlastung 

                                                 
35  Siehe dazu bereits Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Reformbedarf in der Gesetzli-

chen Rentenversicherung – Mangelhafte Maßnahmen der Bundesregierung, Sonderinformation Nr. 
38, 1999; dasselbe, Zu den Rentenreformplänen der Bundesregierung, Sonderinformation Nr. 40, 
Januar 2001; dasselbe, Versicherungsfremde Leistungen in der Arbeitslosenversicherung, Heft 96 
der Schriftenreihe, November 2002, dasselbe, Zur Reform der Sozialen Pflegeversicherung, Sonder-
information 48, August 2006. 

36  Dazu ausführlich Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Die Entwicklung der Steuer- 
und Abgabenbelastung (Fn 2), S. 41 ff. 

37  Siehe dazu Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Vergleichende Untersuchung aktuel-
ler Eckwerte zur „großen Reform“ der Einkommensteuer, Sonderinformation 45, Februar 2004, S. 5 
ff. 

38  Dazu ausführlich Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Der Tarif muss auf Räder, Heft 
95 der Schriftenreihe, 2002, S. 63 ff. 
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führt. Das derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindliche Reformpaket enthält richtige 

Ansätze, bleibt insgesamt aber weit hinter den Erwartungen zurück und muss in vielen 

Details nachgebessert werden39. Weitere Reformschritte müssen folgen. 

 

Realistischerweise ist davon auszugehen, dass die Umsetzung dieser Reformmaßnahmen 

trotz der derzeit unerwartet hohen Steuereinnahmen zumindest kurzfristig auf große politi-

sche Vorbehalte stößt, weil die Haushaltskonsolidierung hohe Priorität hat und weil zur 

nachhaltigen Finanzierung der Entlastungen weitreichende und einschneidende Ausgaben-

kürzungen notwendig sind. Zwar sind – wie das Karl-Bräuer-Institut in einem umfassen-

den Gutachten bereits Ende 1998 dargelegt hat – auf mittlere bis längere Sicht bei Bund, 

Ländern und Gemeinden erhebliche Einsparungen möglich40. Gleichwohl könnte zur Er-

leichterung der Realisierung eine schrittweise, zeitlich gestaffelte Umsetzung der steuerli-

chen Reformmaßnahmen in Betracht gezogen werden. In einem ersten Schritt könnte die 

Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz deutlich angehoben und damit der Tarif ge-

streckt und durchgängig abgesenkt werden. Dadurch werden insbesondere diejenigen ent-

lastet, die Verlierer der bisherigen Tarifkorrekturen sind. Davon profitieren würden nicht 

zuletzt die oben näher betrachteten Haushalte (Single mit Durchschnittslohn sowie Dop-

pelverdiener-Haushalt mit 2 Kindern). Die so zu erreichenden Nettoentlastungen von etwa 

4 Mrd. Euro im Jahr sollten auch kurzfristig bereits über Ausgabenbegrenzungen finan-

zierbar sein. Ergänzend zu diesen steuerlichen Erleichterungen sollten zur baldigen Entlas-

tung bei den Sozialbeiträgen ineffiziente und entbehrliche Leistungen in der Arbeitslosen-

versicherung zügig abgebaut und der dortige Beitragssatz entsprechend weiter gesenkt 

werden41. Das so zu mobilisierende Sparpotenzial dürfte ausreichen, um den Beitragssatz 

zur Arbeitslosenversicherung noch 2007 auf 3,4 v.H. zu begrenzen. Bis 2010 erscheint 

eine Reduzierung auf 1,4 v.H. möglich.  

 

                                                 
39  Dazu Bund der Steuerzahler Deutschland, Pressemitteilung vom 14.3.2007. 
40  Dazu im Einzelnen Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Durch Einsparungen die 

Lasten mindern, Heft 89 der Schriftenreihe, 1998, S. 57 ff. In dieser Studie wurde das mittel- und 
längerfristige Einsparpotenzial in den untersuchten Ausgabenbereichen auf jährlich mindestens 70 
Mrd. Euro beziffert. Zu einem Teil sind die aufgezeigten Sparpotenziale inzwischen ausgeschöpft 
worden, der überwiegende Teil ist aber noch immer verfügbar. Zu bedenken ist zudem, dass in der 
genannten Studie nur ein Teil der staatlichen Ausgabenbereiche untersucht wurde, die aufgezeigten 
Potenziale allein schon deswegen nicht abschließend sind. 

41  Dazu ausführlich Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Beitragssenkung in der Arbeits-
losenversicherung, Sonderinformation 50, März 2007. 
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Als Sofortmaßnahme zur baldigen Entlastung der Privathaushalte sollte vor dem Hinter-

grund der massiven jüngsten Umsatzsteuererhöhung der Katalog der Ermäßigungstatbe-

stände bei bisher voll besteuerten Gütern des lebensnotwendigen Bedarfs ausgeweitet wer-

den. Dazu gehören in erster Linie verschreibungspflichtige Medikamente. Wenn diese nur 

noch mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 v.H. besteuert werden, entlastet dies neben den 

Patienten auch die Krankenkassen um rund 2 Mrd. Euro, was zur Begrenzung des Kran-

kenversicherungsbeitrages und damit der Lohnnebenkosten genutzt werden kann. 

 

Eine gebotene Sofortmaßnahme zur Entlastung, die zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 

beiträgt, ist schließlich die Rücknahme der jüngsten Kürzungen bei der Pendlerpauschale. 

Der Bund der Steuerzahler hat von Anfang an verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich 

dieser Kürzungen angemeldet, weil damit gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit verstoßen wird. Zwei Finanzgerichte haben diese Einschätzung bereits 

in Urteilen bestätigt und dem Bundesverfassungsgericht zur letztendlichen Entscheidung 

vorgelegt. Der Gesetzgeber sollte die Steuerzahler nicht bis zur abschließenden Entschei-

dung des Gerichts im Ungewissen lassen, sondern schnell die steuersystematisch verfehlte 

Kürzung der Pendlerpauschale zurücknehmen. 

 

In Anbetracht der unerwartet stark sprudelnden Steuereinnahmen, die letztlich Reflex un-

erwartet starker Belastungen für die Steuerzahler sind, sollte die Finanzierung der vorge-

schlagenen kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen möglich sein, ohne die ebenfalls drän-

gende Konsolidierung der Staatsfinanzen in Frage zu stellen. Zur mittel- und längerfristig 

weiter notwendigen Begrenzung der Steuer- und Abgabenbelastung bei paralleler Fortfüh-

rung der Haushaltskonsolidierung ist eine merkliche Rückführung der Staatsquote unab-

dingbar. Dafür ist in der mittelfristigen Finanzplanung schon jetzt mit realistischen Ansät-

zen Vorsorge zu treffen.  

 



Anlage 1

Arbeitskosten und Nettolöhne 2006 für ledige Durchschnittsverdiener

 - in USD nach Kaufkraftparitäten -

Arbeitskosten Nettolohn

United Kingdom 55171 36468

Belgium 54896 24484

Germany 54129 25711

Austria 51075 26508

Luxembourg 49944 31714

France 49813 24807

Netherlands 48986 27236

Sweden 46396 24172

Switzerland 46196 32476

Norway 45337 28426

Finland 44693 24983

Japan 44469 31662

Korea 43729 35814

Australia 40770 29314

Greece 39243 23075

Denmark 38956 22867

Iceland 36775 26257

Italy 36585 20049

Canada 36137 24537

Spain 35209 21442

United States 35045 24917

Ireland 32945 25335

New Zealand 28346 22422

Portugal 25849 16466

Turkey 24993 14296

Czech Republik 21777 12500

Hungary 19685 9646

Poland 19130 10770

Slovac Republic 16828 10349

Mexico 11026 9372

Durchschnitt 37804 23624

Quelle: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD),

 Taxing Wages 2005-2006; eigene Berechnungen



  

Anlage 2 

 

Umsatzsteuersätze in Deutschland seit 1968 

 

 

Regelsteuersätze 

 

01.01.1968 – 30.06.1968    10 v.H. 

01.07.1968 – 31.12.1977    11 v.H. 

01.01.1978 – 30.06.1979    12 v.H. 

01.07.1979 – 30.06.1983    13 v.H. 

01.07.1983 – 31.12.1992    14 v.H. 

01.01.1993 – 31.03.1998    15 v.H. 

01.04.1998 – 31.12.2006    16 v.H. 

 seit dem 1.1.2007     19 v.H. 

 

 

 

Ermäßigter Steuersatz 

 

01.01.1968 – 30.06.1968       5 v.H. 

01.07.1968 – 31.12.1977   5,5 v.H. 

01.01.1978 – 30.06.1979      6 v.H. 

01.07.1979 – 30.06.1983   6,5 v.H. 

 seit dem 01.07.1983       7 v.H. 

 

 

 

 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Datensammlung zur Steuerpolitik, Ausgabe 2006. 
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Anlage 4  

Modell zur Berechnung der Umsatzsteuerbelastung (Regelbesteuerung mit Normal-

satz) von Arbeitnehmer-Haushalten in der OECD 

 

Datengrundlage:  

OECD, Taxing Wages 2005-2006, Country Details 2006; Angaben für die einzelnen 

Länder in jeweiliger Landeswährung 

 

Untersuchte Haushaltstypen:  

1) Single mit Durchschnittslohn (siehe Anlage 5) 

2) Doppelverdiener-Haushalt mit 2 Kindern - 100% / 33% vom Durchschnittslohn – 

(siehe Anlage 6) 

 

 

Zur Berechnungsmethode
1
 

 

Anhand der OECD-Erhebungen zur Belastung mit direkten Lohnabzügen wird – ausgehend 

vom Bruttolohn im engen Sinn - durch Hinzurechnung der Arbeitgeberbeiträge zur Sozial-

versicherung der jeweilige Betrag der Bruttoarbeitskosten ermittelt. Davon werden sämt-

liche direkten Abgaben (Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber und der 

Arbeitnehmer) abgezogen, so dass sich als Ergebnis das verfügbare Nettoeinkommen er-

gibt. Soweit für Kinder direkte Transferzahlungen gewährt werden, werden diese bei dem 

Doppelverdiener-Haushalt als negative Steuer behandelt, so dass in solchen Fällen das 

Nettoeinkommen um die Transfers erhöht ist. 

 

Ausgehend von den Nettoeinkommen wird ein gleicher prozentualer Anteil von 47 v.H. 

vom Netto als mit dem Normalsatz der Umsatzsteuer belasteter Bruttokonsum errechnet
2
. 

Dieser Anteil von 47 v.H. entspricht den durchschnittlichen Verhältnissen, wie sie für 

deutsche Arbeitnehmer-Haushalte anzutreffen sind
3
.  

                                                 

1
  Zu den nachfolgenden Ausführungen siehe die Übersichten in den Anlagen 5 und 6. 

2
  Vom Nettoeinkommen nicht mit dem Normalsatz der Umsatzsteuer belastet sind insbesondere die 

Ersparnis, Ausgaben für Mieten, Nahrungsmittel, Bücher und Zeitungen sowie Beiträge für Ver-

sicherungen.  
3
  Eigene Berechnungen auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003, in: 

Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2006, S. 553 ff.. Für Angestellten-Haushalte ist der 

mit dem Normalsatz der Umsatzsteuer belastete Konsum auf rund 46 v.H., für Arbeiter-Haushalte 

auf rund 48 v.H. zu beziffern. Der genannte Anteil von 47 v.H. entspricht dem Mittelwert dieser 



Anlage 4  

 

Aus dem so ermittelten Bruttokonsum werden unter Zugrundelegung der jeweiligen Um-

satzsteuer(normal)sätze die absoluten Beträge der Umsatzsteuerbelastung errechnet, die auf 

die Haushalte in den 30 OECD-Ländern entfallen. Diese absolute Umsatzsteuerbelastung 

wird dann ins Verhältnis gesetzt zu den jeweiligen Nettoeinkommen beziehungsweise zu 

den Arbeitskosten, so dass sich deren prozentuale Belastung mit Umsatzsteuer ergibt. 

 

Diese Berechnungsmethode veranschaulicht nicht zuletzt den Effekt, dass die prozentuale 

Umsatzsteuerbelastung der Arbeitskosten (beziehungsweise des Bruttolohns im weiten 

Sinn) bei gleichen Umsatzsteuersätzen umso höher ausfällt, je niedriger in einem Land die 

direkten Lohnabzüge sind. So war beispielsweise in Deutschland und Spanien 2006 mit 16 

v.H. der Umsatzsteuer(normal)satz identisch. Da die direkten Lohnabzüge beim spanischen 

Single nur 39,1 v.H., beim deutschen Single hingegen 52,5 v.H. betragen haben, war die 

Umsatzsteuerbelastung in Spanien mit 3,9 v.H. der Bruttoarbeitskosten deutlich höher als 

in Deutschland, wo sie „nur“ 3,1 v.H. ausmachte. Dieser Zusammenhang ist hinsichtlich 

der Belastungswirklichkeit plausibel. Denn je mehr sich der Fiskus bereits über direkte 

Lohnabzüge nimmt, desto weniger steht den Haushalten netto für Konsum zur Verfügung, 

der mit Umsatzsteuer belastet werden kann. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

beiden Haushaltstypen. Um die Sensibilität des Rechenmodells zu testen, ist alternativ auch mit 

anderen Anteilssätzen gerechnet worden. Die Ergebnisse des internationalen Vergleichs werden 

dadurch hinsichtlich der Belastungsreihenfolge nur unwesentlich verändert. 
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Belastungsrechnung für Single

 mit Durchschnittslohn 2006

 - absolute Beträge in jeweiliger Landeswährung -

Australia Austria Belgium Canada Czech Rep. Denmark Finland France Greece

16% 19%

Landeswährung EUR EUR AUD EUR EUR CAD CZK DKK EUR EUR EUR

Bruttolohn 42003 42003 53385 36009 37271 41715 235037 330796 33710 31464 21775

  + Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 8611 8611 3203 10489 11340 4865 82263 1951 8090 13297 6110

  = Bruttoarbeitskosten 50614 50614 56588 46498 48611 46580 317300 332747 41800 44761 27885

  - Steuern, AN- und AG-Beiträge zur SV 26550 26550 15879 22360 26913 14946 135034 137280 18423 22465 11481

 = Nettoeinkommen 24064 24064 40709 24138 21698 31634 182266 195467 23377 22296 16404

davon 47% = Bruttokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz 11310 11310 19133 11345 10198 14868 85665 91869 10987 10479 7710

Nettokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz 9750 9504 17394 9454 8428 12632 71987 73496 9006 8762 6479

Normalsatz Umsatzsteuer 16% 19% 10% 20% 21% 17,7% 19% 25% 22,0% 19,6% 19%

Umsatzsteuerbelastung absolut 1560 1806 1739 1891 1770 2236 13678 18374 1981 1717 1231

   dito in % der Bruttoarbeitskosten 3,1% 3,6% 3,1% 4,1% 3,6% 4,8% 4,3% 5,5% 4,7% 3,8% 4,4%

   dito in % der Nettoeinkommen 6,5% 7,5% 4,3% 7,8% 8,2% 7,1% 7,5% 9,4% 8,5% 7,7% 7,5%

Steuern und Sozialbeiträge insgesamt 28110 28356 17618 24251 28683 17182 148712 155654 20404 24182 12712

  in % von Bruttoarbeitskosten 55,5% 56,0% 31,1% 52,2% 59,0% 36,9% 46,9% 46,8% 48,8% 54,0% 45,6%

nachrichtlich:

Bruttokonsum in % von Bruttoarbeitskosten 22,3% 22,3% 33,8% 24,4% 21,0% 31,9% 27,0% 27,6% 26,3% 23,4% 27,6%

zusammenfassend:

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen 52,5% 52,5% 28,1% 48,1% 55,4% 32,1% 42,6% 41,3% 44,1% 50,2% 41,2%

Belastung Bruttoarbeitskosten mit USt (Normalsatz) 3,1% 3,6% 3,1% 4,1% 3,6% 4,8% 4,3% 5,5% 4,7% 3,8% 4,4%

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen und USt 55,5% 56,0% 31,1% 52,2% 59,0% 36,9% 46,9% 46,8% 48,8% 54,0% 45,6%

Durchschnittliche Umsatzsteuerbalastung in % der Bruttoarbeitskosten: 4,3%

Durchschnittliche Umsatzsteuerbalastung in % vom Nettoeinkommen: 7,0%

Quellen: OECD (Taxing Wages 2005-2006); Country Details 2006

BMF (Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich)

eigene Berechnungen

Germany
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Belastungsrechnung für Single

 mit Durchschnittslohn 2006

 - absolute Beträge in jeweiliger Landeswährung -

Landeswährung

Bruttolohn

  + Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

  = Bruttoarbeitskosten

  - Steuern, AN- und AG-Beiträge zur SV

 = Nettoeinkommen

davon 47% = Bruttokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz

Nettokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz

Normalsatz Umsatzsteuer

Umsatzsteuerbelastung absolut

   dito in % der Bruttoarbeitskosten

   dito in % der Nettoeinkommen

Steuern und Sozialbeiträge insgesamt

  in % von Bruttoarbeitskosten

nachrichtlich:

Bruttokonsum in % von Bruttoarbeitskosten

zusammenfassend:

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen

Belastung Bruttoarbeitskosten mit USt (Normalsatz)

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen und USt

Quellen: OECD (Taxing Wages 2005-2006); Country Details 2006

BMF (Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich)

eigene Berechnungen

Hungary Iceland Ireland Italy Japan Korea Luxembourg Mexico Netherlands New Zealand Norway

HUF ISK EUR EUR JPY KRW EUR MXN EUR NZD NOK

1913971 3188693 30329 23299 5035230 30377732 43477 72436 38701 42572 394278

664580 184625 3260 7474 660798 2800827 5877 8586 5806 0 52439

2578551 3373318 33589 30773 5696028 33178559 49354 81022 44507 42572 446717

1315460 966409 7762 13896 1642398 6011180 18008 12173 19770 8919 166595

1263091 2406909 25827 16877 4053630 27167379 31346 68849 24737 33653 280122

593653 1131247 12139 7932 1905206 12768668 14733 32359 11626 15817 131657

494711 908632 10032 6610 1814482 11607880 12811 28138 9770 14059 105326

20% 24,5% 21% 20% 5% 10% 15% 15% 19% 12,5% 25%

98942 222615 2107 1322 90724 1160788 1922 4221 1856 1757 26331

3,8% 6,6% 6,3% 4,3% 1,6% 3,5% 3,9% 5,2% 4,2% 4,1% 5,9%

7,8% 9,2% 8,2% 7,8% 2,2% 4,3% 6,1% 6,1% 7,5% 5,2% 9,4%

1414402 1189024 9869 15218 1733122 7171968 19930 16394 21626 10676 192926

54,85% 35,2% 29,4% 49,5% 30,4% 21,6% 40,4% 20,2% 48,6% 25,1% 43,2%

23,0% 33,5% 36,1% 25,8% 33,4% 38,5% 29,9% 39,9% 26,1% 37,2% 29,5%

51,0% 28,6% 23,1% 45,2% 28,8% 18,1% 36,5% 15,0% 44,4% 21,0% 37,3%

3,8% 6,6% 6,3% 4,3% 1,6% 3,5% 3,9% 5,2% 4,2% 4,1% 5,9%

54,9% 35,2% 29,4% 49,5% 30,4% 21,6% 40,4% 20,2% 48,6% 25,1% 43,2%
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Belastungsrechnung für Single

 mit Durchschnittslohn 2006

 - absolute Beträge in jeweiliger Landeswährung -

Landeswährung

Bruttolohn

  + Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

  = Bruttoarbeitskosten

  - Steuern, AN- und AG-Beiträge zur SV

 = Nettoeinkommen

davon 47% = Bruttokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz

Nettokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz

Normalsatz Umsatzsteuer

Umsatzsteuerbelastung absolut

   dito in % der Bruttoarbeitskosten

   dito in % der Nettoeinkommen

Steuern und Sozialbeiträge insgesamt

  in % von Bruttoarbeitskosten

nachrichtlich:

Bruttokonsum in % von Bruttoarbeitskosten

zusammenfassend:

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen

Belastung Bruttoarbeitskosten mit USt (Normalsatz)

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen und USt

Quellen: OECD (Taxing Wages 2005-2006); Country Details 2006

BMF (Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich)

eigene Berechnungen

Poland Portugal Slovak Rep. Spain Sweden Switzerland Turkey Un. Kingdom United States

Arizona

PLN EUR SKK EUR SEK CHF YTL GBP USD

29358 13745 231658 21093 327800 73187 16864 30842 32503

5998 3264 60694 6454 105813 8087 3626 3302 2542

35356 17009 292352 27547 433613 81274 20490 34144 35045

15442 6173 112598 10768 207669 24111 8774 11560 10138

19914 10836 179754 16779 225944 57163 11716 22584 24907

9360 5093 84484 7886 106194 26867 5507 10614 11706

7672 4209 70995 6798 84955 24969 4667 9034 10632

22% 21% 19% 16% 25% 7,6% 18% 17,5% 10,1%

1688 884 13489 1088 21239 1898 840 1581 1074

4,8% 5,2% 4,6% 3,9% 4,9% 2,3% 4,1% 4,6% 3,1%

8,5% 8,2% 7,5% 6,5% 9,4% 3,3% 7,2% 7,0% 4,3%

17130 7057 126087 11856 228908 26009 9614 13141 11212

48,4% 41,5% 43,1% 43,0% 52,8% 32,0% 46,9% 38,5% 32,0%

26,5% 29,9% 28,9% 28,6% 24,5% 33,1% 26,9% 31,1% 33,4%

43,7% 36,3% 38,5% 39,1% 47,9% 29,7% 42,8% 33,9% 28,9%

4,8% 5,2% 4,6% 3,9% 4,9% 2,3% 4,1% 4,6% 3,1%

48,4% 41,5% 43,1% 43,0% 52,8% 32,0% 46,9% 38,5% 32,0%
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Belastungsrechnung für Doppelverdiener-Ehepaar

mit 2 Kindern für 2006 ( Durchschnittslohn  bzw.

 33% vom Durchschnitt)

 - absolute Beträge in jeweiliger Landeswährung -
Australia Austria Belgium Canada Czech Rep. Denmark Finland France Greece

16% 19%

Landeswährung EUR EUR AUD EUR EUR CAD CZK DKK EUR EUR EUR

Bruttolohn 56004 56004 71180 48012 49695 55620 313382 441061 44947 41952 33388

  + Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 11481 11481 4271 13985 12457 6395 109684 3902 10787 15138 9369

  = Bruttoarbeitskosten 67485 67485 75451 61997 62152 62015 423066 444963 55734 57090 42757

  - Steuern, AN- und AG-Beiträge zur SV 27979 27979 18748 27914 28624 18054 157589 175139 22842 24158 17096

  + Transfers für Kinder 0 0 3555 4517 3118 1832 15528 22020 2526 1319 0

  =Nettoeinkommen 39506 39506 60258 38600 36646 45793 281005 291844 35418 34251 25661

davon 47 % = Bruttokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz 18568 18568 28321 18142 17224 21523 132072 137167 16646 16098 12061

Nettokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz 16007 15603 25747 15118 14234 18286 110985 109733 13645 13460 10135

Normalsatz Umsatzsteuer 16% 19% 10% 20% 21% 17,7% 19% 25% 22% 19,6% 19%

Umsatzsteuerbelastung absolut 2561 2965 2575 3024 2989 3237 21087 27433 3002 2638 1926

   dito in % der Bruttoarbeitskosten 3,8% 4,4% 3,4% 4,9% 4,8% 5,2% 5,0% 6,2% 5,4% 4,6% 4,5%

   dito in % der Nettoeinkommen 6,5% 7,5% 4,3% 7,8% 8,2% 7,1% 7,5% 9,4% 8,5% 7,7% 7,5%

Steuern und Sozialbeiträge insgesamt 30540 30944 17768 26421 28495 19459 163148 180552 23318 25477 19022

  in % von Bruttoarbeitskosten 45,3% 45,9% 23,5% 42,6% 45,8% 31,4% 38,6% 40,6% 41,8% 44,6% 44,5%

nachrichtlich:

Bruttokonsum in % von Bruttoarbeitskosten 27,5% 27,5% 37,5% 29,3% 27,7% 34,7% 31,2% 30,8% 29,9% 28,2% 28,2%

zusammenfassend:

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen 41,5% 41,5% 20,1% 37,7% 41,0% 26,2% 33,6% 34,4% 36,5% 40,0% 40,0%

Belastung Bruttoarbeitskosten mit USt (Normalsatz) 3,8% 4,39% 3,4% 4,9% 4,81% 5,2% 5,0% 6,2% 5,4% 4,6% 4,5%

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen und USt 45,3% 45,9% 23,5% 42,6% 45,8% 31,4% 38,6% 40,6% 41,8% 44,6% 44,5%

Durchschnittliche Umsatzsteuerbalastung in % der Bruttoarbeitskosten: 4,8%

Durchschnittliche Umsatzsteuerbalastung in % vom Nettoeinkommen: 7,0%

Quellen: OECD (Taxing Wages 2005-2006); Country Details 2006

BMF (Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich)

eigene Berechnungen

Germany



Anlage 6, Seite 2

Belastungsrechnung für Doppelverdiener-Ehepaar

mit 2 Kindern für 2006 ( Durchschnittslohn  bzw.

 33% vom Durchschnitt)

 - absolute Beträge in jeweiliger Landeswährung -

Landeswährung

Bruttolohn

  + Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

  = Bruttoarbeitskosten

  - Steuern, AN- und AG-Beiträge zur SV

  + Transfers für Kinder

  =Nettoeinkommen

davon 47 % = Bruttokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz

Nettokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz

Normalsatz Umsatzsteuer

Umsatzsteuerbelastung absolut

   dito in % der Bruttoarbeitskosten

   dito in % der Nettoeinkommen

Steuern und Sozialbeiträge insgesamt

  in % von Bruttoarbeitskosten

nachrichtlich:

Bruttokonsum in % von Bruttoarbeitskosten

zusammenfassend:

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen

Belastung Bruttoarbeitskosten mit USt (Normalsatz)

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen und USt

Quellen: OECD (Taxing Wages 2005-2006); Country Details 2006

BMF (Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich)

eigene Berechnungen

Hungary Iceland Ireland Italy Japan Korea Luxembourg Mexico Netherlands New Zealand Norway

HUF ISK EUR EUR JPY KRW EUR MXN EUR NZD NOK

2551961 4251591 40438 31065 6713640 40503642 57970 96581 51601 56763 525704

901707 246167 4120 9966 881065 3734436 7909 13578 7658 0 69919

3453668 4497758 44558 41031 7594705 44238078 65879 110159 59259 56763 595623

1644032 1060368 7523 16030 2008695 7350683 17280 14007 23520 11329 208702

288000 197066 3550 465 0 0 5677 0 1738 4955 23320

2097636 3634456 40585 25466 5586010 36887395 54276 96152 37477 50389 410241

985889 1708194 19075 11969 2625425 17337076 25510 45191 17614 23683 192813

821574 1372044 15764 9974 2500404 15760978 22182 39297 14802 21051 154251

20% 24,5% 21% 20% 5% 10% 15% 15% 19% 12,5% 25%

164315 336151 3311 1995 125020 1576098 3327 5895 2812 2631 38563

4,8% 7,5% 7,4% 4,9% 1,6% 3,6% 5,1% 5,4% 4,7% 4,6% 6,5%

7,8% 9,2% 8,2% 7,8% 2,2% 4,3% 6,1% 6,1% 7,5% 5,2% 9,4%

1520347 1199453 7284 17560 2133715 8926781 14930 19902 24594 9005 223945

44,0% 26,7% 16,3% 42,8% 28,1% 20,2% 22,7% 18,1% 41,5% 15,9% 37,6%

28,5% 38,0% 42,8% 29,2% 34,6% 39,2% 38,7% 41,0% 29,7% 41,7% 32,4%

39,3% 19,2% 8,9% 37,9% 26,4% 16,6% 17,6% 12,7% 36,8% 11,2% 31,1%

4,76% 7,5% 7,4% 4,9% 1,6% 3,6% 5,1% 5,4% 4,7% 4,64% 6,47%

44,02% 26,7% 16,3% 42,8% 28,1% 20,2% 22,7% 18,1% 41,5% 15,9% 37,60%



Anlage 6, Seite 3

Belastungsrechnung für Doppelverdiener-Ehepaar

mit 2 Kindern für 2006 ( Durchschnittslohn  bzw.

 33% vom Durchschnitt)

 - absolute Beträge in jeweiliger Landeswährung -

Landeswährung

Bruttolohn

  + Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

  = Bruttoarbeitskosten

  - Steuern, AN- und AG-Beiträge zur SV

  + Transfers für Kinder

  =Nettoeinkommen

davon 47 % = Bruttokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz

Nettokonsum zum Umsatzsteuer-Normalsatz

Normalsatz Umsatzsteuer

Umsatzsteuerbelastung absolut

   dito in % der Bruttoarbeitskosten

   dito in % der Nettoeinkommen

Steuern und Sozialbeiträge insgesamt

  in % von Bruttoarbeitskosten

nachrichtlich:

Bruttokonsum in % von Bruttoarbeitskosten

zusammenfassend:

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen

Belastung Bruttoarbeitskosten mit USt (Normalsatz)

Belastung Bruttoarbeitskosten mit direkten Abzügen und USt

Quellen: OECD (Taxing Wages 2005-2006); Country Details 2006

BMF (Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich)

eigene Berechnungen

Poland Portugal Slovak Rep. Spain Sweden Switzerland Turkey Un. Kingdom United States

Arizona

PLN EUR SKK EUR SEK CHF YTL GBP USD

39145 18327 308877 28124 437067 97583 22485 41122 43337

7997 4353 80926 8606 141084 10783 4834 3972 3427

47142 22680 389803 36730 578151 108366 27319 45094 46764

20042 6967 127634 13018 267777 28335 11575 13154 9046

0 632 12960 0 26400 5246 0 1520 0

27100 16345 275129 23712 336774 85277 15744 33460 37718

12737 7682 129311 11145 158284 40080 7400 15726 17727

10440 6349 108664 9607 126627 37249 6271 13384 16101

22% 21% 19% 16% 25% 7,6% 18% 17,5% 10,1%

2297 1333 20646 1537 31657 2831 1129 2342 1626

4,9% 5,9% 5,3% 4,2% 5,5% 2,6% 4,1% 5,2% 3,5%

8,5% 8,2% 7,5% 6,5% 9,4% 3,3% 7,2% 7,0% 4,3%

22339 7668 135320 14555 273034 25920 12704 13976 10672

47,4% 33,8% 34,7% 39,6% 47,2% 23,9% 46,5% 31,0% 22,8%

27,0% 33,9% 33,2% 30,3% 27,4% 37,0% 27,1% 34,9% 37,9%

42,5% 27,9% 29,4% 35,4% 41,7% 21,3% 42,4% 25,8% 19,3%

4,87% 5,879% 5,3% 4,2% 5,5% 2,6% 4,1% 5,2% 3,5%

47,39% 33,811% 34,7% 39,6% 47,2% 23,9% 46,5% 31,0% 22,8%
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